
Hinweise zum Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung 

1. In Remseck am Neckar finden Veranstaltungen unterschiedlichster Größe und Art
statt. Das Ihnen vorliegende Formular versucht, alle diese Veranstaltungen entspre-
chend zu erfassen. Daher ist es nicht zu vermeiden, dass es Punkte gibt, die für Ihre
Veranstaltung nicht zutreffen

2. Bitte füllen Sie das Formular nach bestem Wissen und möglichst vollständig aus. Soll-
ten Sie Skizzen anfertigen oder Platz für Erläuterungen benötigen, fügen Sie bitte ein
extra Blatt an. Nichtzutreffende Punkte bitte eindeutig durchstreichen. Bei Nachfra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

3. Um die Bearbeitung Ihres Antrags in aller notwendigen Gründlichkeit sicherstellen zu
können muss dieser mindestens acht Wochen, bei Veranstaltungen mit mehr als
1.000 Besuchern mindestens 3 Monate, vor der Veranstaltung bei der
Stadt Remseck am Neckar 
Fachgruppe Ordnungsverwaltung 
Marktplatz 1 
71686 Remseck am Neckar 
eingereicht werden. Es kann ansonsten keine Gewähr dafür übernommen werden, 
dass die beantrage Entscheidung rechtzeitig vor der Veranstaltung getroffen werden 
kann. 

4. Es liegt in der Verantwortung des Veranstalters, sich die für eine Veranstaltung not-
wendigen Nutzungsrechte an einem Veranstaltungsort zu sichern. Eine Verfügung zur
Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung stellt kein Nutzungsrecht für den Ver-
anstaltungsort dar.

5. Sofern Sie für die Veranstaltung einen extra Strom- und / oder Wasseranschluss be-
nötigen, wenden Sie sich bitte direkt und mindestens 6 Wochen vor Veranstaltungs-
beginn an die Fachgruppe Technische Dienste, Neckarstraße 90, 71686 Remseck am
Neckar; Tel: 07146 / 289-910.

6. Die Stadt Remseck behält es sich ausdrücklich vor, die Veranstaltungszeiten zu kürzen
und weitergehende Auflagen zu erteilen. Der Veranstalter hat sich nach Erhalt der
Verfügung zu vergewissern, ob und in welchem Umfang die Verfügung vom Antrag
abweicht.
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1. Allgemeine Angaben zur Veranstaltung 
Beschreiben Sie den Ort der Veranstaltung durch eine Adresse oder eine möglichst genaue 
Ortsangabe. Bei Bedarf fügen Sie einen Lageplan anbei. 
Beginn und Ende der Veranstaltung bezieht sich auf den eigentlichen Veranstaltungsteil. 
Eventueller Auf- und Abbau sind nicht Teil der Veranstaltungsdauer. Bei einer Veranstaltung, 
die über Mitternacht hinaus beantragt wird, ist das Datum des neuen Tages anzugeben. 

2. Veranstalter 
Der Veranstalter als natürliche oder juristische Person ist für die Durchführung der Veran-
staltung verantwortlich und haftbar. Auch juristische Personen sind als Veranstalter möglich, 
hierbei muss jedoch unter Punkt 3 eine verantwortliche Person benannt werden. 

3. Verantwortliche Person 
Die Verantwortliche Person ist innerhalb einer Organisation federführend mit der Ausgestal-
tung und Planung der Veranstaltung betraut. Sie ist ebenso für die organisatorische Umset-
zung der Regelungen der Verfügung verantwortlich. Gleichzeitig ist sie Ansprechpartner der 
Behörde für die Organisation. Handelt es sich bei dem Veranstalter nach Punkt 2 um eine 
natürliche Person, entfällt dieser Punkt. Bei Vereinen ist dies in der Regel der Vorstand, bei 
Firmen der Geschäftsführer, respektive der Inhaber. 

4. Veranstaltungsleiter 
Während des Aufbaus, der Durchführung und des Abbaus einer Veranstaltung hat ein Veran-
staltungsleiter vor Ort zu sein. Es muss sich hierbei um eine Person handeln, die gegenüber 
den Teilnehmern einer Veranstaltung aufgrund ihres Hausrechts weisungsbefugt ist. Sie ist 
Koordinator und Ansprechpartner für andere (Mit-)Veranstalter, den Sicherheitsdienst, die 
Rettungskräfte und die Behörden. Er ist befugt, bei dem Auftreten externer Gefahren (Un-
wetter, etc.) die Veranstaltung vorzeitig zu beenden. 
Es besteht die Möglichkeit, dass während einer längeren, unter Umständen mehrtägigen, 
Veranstaltung, dass diese Funktion durch mehrere Personen wahrgenommen wird. In die-
sem Fall hat der Antragsteller sich der Anlage 1 zu bedienen und einen Schichtplan vorzule-
gen. 

5.  Angaben zur Veranstaltung 
Aufgrund dieser Angaben soll eine möglichst präzise Bewertung des Charakters der Veran-
staltung erfolgen. Sie soll nicht nur der Genehmigungsbehörde einen Überblick über die Eck-
daten der Veranstaltung geben, sondern auch dem Antragsteller Hilfestellung sein. Diese 
Punkte beeinflussen maßgeblich die Gefahreneinschätzung und damit die zu treffenden Si-
cherheitsmaßnahmen.  

Art der Veranstaltung 
Es kann hierbei durchaus vorkommen, dass eine Veranstaltung mehreren Punkten zugeord-
net werden kann. Eine Sportveranstaltung mit gleichzeitiger Hocketse sollte daher auch als 
solche gekennzeichnet werden. Eine Mehrfachnennung ist daher nicht nur möglich, sondern 
in manchen Fällen auch notwendig. 

Veranstaltungsfläche 
Sofern es sich bei der Veranstaltungsfläche nicht um eine eindeutig adressierbare Fläche 
handelt, wie einen Innenhof oder eine öffentliche Fläche, wie beispielsweise einen Parkplatz, 
so muss der Antragsteller diese anhand eines Lageplans einzeichnen. Wir empfehlen hierzu, 
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auf das Bürger-GIS der Stadt Remseck am Neckar zuzugreifen: http://www.geonline-
gis.de/Portale/Remseck.htm 
Da es sich bei der Verfügung zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung um eine 
polizeirechtliche Anordnung handelt, muss der Veranstalter sich aus eigenem Antrieb darum 
kümmern, die für die Nutzung einer Fläche notwendigen Erlaubnisse einzuholen.  

Personenanzahl 
Neben der Größe der Veranstaltungsfläche ist die zu erwartende Personenzahl nicht nur eine 
markante Kennziffer zur Beurteilung des Gesamtcharakters, sie stellt auch ein wichtiges 
Merkmal zur Beurteilung des Gefahrenpotenzials dar. Wichtig hierbei ist die Anzahl der vo-
raussichtlich gleichzeitig anwesenden Personen. 

Sicherheits- und Rettungsdienst 
Entsprechend des Charakters, der Lage, der Größe und der Personenanzahl kann es notwen-
dig sein, dass für die Veranstaltung ein Sicherheitsdienst beauftragt und / oder Rettungskräf-
te vor Ort bereitgehalten werden. Werden Zugangskontrollen durchgeführt, ist ein Sicher-
heitsdienst unabdingbar, bei Veranstaltungen am Neckarstrand ist das Vorhalten der Was-
serrettung in der Regel notwendig. 
Um das eigentliche Formular jedoch nicht unnötig umfangreich zu gestalten, sind hierfür die 
Anlagen 2-4 vorgesehen. Sollte es auf Grund der Größe oder Länge der Veranstaltung not-
wendig sein, dass sich die vor Ort befindlichen Ansprechpartner des Sicherheitsdienstes oder 
der Rettungskräfte in Schichten aufteilen, ist für jede der Schichten ein entsprechendes Bei-
blatt auszufüllen. 
Bitte beachten Sie, dass ab 5.000 zu erwartenden Gästen zwingend eine vorherige Abspra-
che mit dem Leitenden Notarzt in Ludwigsburg zu erfolgen hat.  

6. Musik
So vielfältig wie die Veranstaltungen kann auch die Musik sein, egal ob sie nun den Kern der 
Veranstaltung darstellt oder dieselbe lediglich begleitet. Daher ist es notwendig, die Art der 
Musikdarbietung zu erfassen, auch, um eine Abwägung mit dem Ruhebedürfnis der Anwoh-
ner treffen zu können.  
Beachten Sie bitte, dass mit Veranstaltungstechnik eine aufwändige Bühnenanlage mit meh-
reren Verstärkern, ggf. Lichtanlage und dergleichen gemeint ist, so dass die Musik eher im  
Vordergrund steht. Wenn sich ein einzelner Musiker eines Verstärkers bedient, um die 
Hörbarkeit der akustischen Gitarre zu erweitern, stellt dies aus unserer Sicht keine Veran-
staltungstechnik dar. 
Gegebenenfalls ist hierzu auch Punkt 7 (Bühne) auszufüllen.  

7. Fliegende Bauten
Der Begriff der Fliegenden Bauten beruht auf der Landesbauordnung, die bestimmte bauli-
che Anlagen unter einen Anzeigevorbehalt stellt. Da unter Umständen seitens der Bau-
rechtsbehörde weitere Prüfungen und Auflagen anberaumt werden, ist besonders hier eine 
frühzeitige Anzeige notwendig. 
Daher finden Sie in Anlage 6 nicht nur das entsprechende Formular, sondern auch alle not-
wendigen Informationen, ob es sich bei Ihrem Festzelt, etc um einen fliegenden Bau handelt. 
Im Zweifelsfall können Sie gerne bei der Fachgruppe Baurecht nachfragen. 
Bei mehreren Ständen ist deren Lage im Plan der Veranstaltung einzutragen.  

http://www.geonline-gis.de/Portale/Remseck.htm
http://www.geonline-gis.de/Portale/Remseck.htm
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8. Gasbetriebene Geräte 
Unfälle mit Gasflaschen und gasbetriebenen Geräten gehören zu den Ereignissen, die nie-
mand auf einer Veranstaltung erleben will. Daher muss hier besondere Sorgfalt an den Tag 
gelegt werden, insbesondere was den Aufstellungsort angeht. Dieser muss vor allem stand-
sicher sein und darf sich nicht in der Nähe brennbarer Materialien, wie Planen oder Zelt-
wänden, befinden. 
In der späteren Verfügung zur Veranstaltung werden außerdem Sicherheitsanforderungen, 
wie beispielsweise die Benutzung einer Schlauchbruchsicherung oder die ausschließliche 
Verwendung von Gasschläuchen mit gültiger Zulassung festgesetzt. Weiterhin sind Regelun-
gen über die Lagerung von Ersatzflaschen sowie das Vorhalten von geeigneten Feuerlö-
schern enthalten.  

9. Toiletten 
Die Lage der Toiletten ist hier zu anzugeben, sowie deren jeweilige Anzahl. Sollte es sich um 
eine Veranstaltung abseits fest installierter Toiletten handeln oder diese für die Anzahl der 
zu erwartenden Besucher nicht ausreichen, so hat der Veranstalter dafür zu sorgen, dass 
eine entsprechende Anzahl an Miettoiletten zur Verfügung steht.  

10. Gestattung  
Sofern sich mehrere Betreiber an der Ausrichtung der Veranstaltung, bzw. der Verköstigung 
der Besucher, beteiligen, so muss für jeden Stand ein Beiblatt nach Anlage 7 ausgefüllt und 
die Lage der Stände und deren Größe in einen gesonderten Plan eingezeichnet werden. 
Bei Betreibern, die über keinerlei gaststättenrechtliche Erlaubnis verfügen, wird eine gast-
stättenrechtliche Erlaubnis, eine Gestattung, ausgestellt. Es ist daher unbedingt notwendig, 
die Anzahl der Stände, deren jeweiligen Betreiber sowie die angebotenen Speisen und Ge-
tränke genau zu erfassen und der Genehmigungsbehörde rechtzeitig mitzuteilen. 

11. Verkehrsrechtliche Anordnung 
Betrifft die Veranstaltung öffentliche Flächen, so handelt es sich in der Regel um eine Son-
dernutzung derselben, die im Vorfeld durch die zuständige Behörde geprüft werden muss. 
Beachten Sie hierbei, dass die Sperrung durch den Auf- und Abbau früher beginnen und län-
ger dauern kann als die Veranstaltung selber. Im Falle, dass eine Sperrung beantragt wird, so 
ist dem Antrag ein Plan mit den geplanten Sperrungen und den aufzustellenden Verkehrszei-
chen beizufügen. 

12. Besucherparkplätze 
Obwohl Remseck am Neckar mit dem Stadtbus über ein hervorragendes Nahverkehrskon-
zept verfügt, werden viele Besucher auch mit dem eigenen PKW ankommen. Sollten Sie die 
Möglichkeit haben, für die Besucher eigene Parkplätze ausweisen zu können, machen Sie 
hiervon Gebrauch. Auch schon in den Einladungen zu der Veranstaltung bzw. der öffentli-
chen Werbung hierfür sollte auf den ÖPNV sowie ggf. auf die Anreisemöglichkeit per Fahrrad 
hingewiesen werden. 

13. Plakatierung 
Für das Anbringen von Plakaten im öffentlichen Raum ist die Kennzeichnung derselben mit-
tels eines farbigen Stickers notwendig. Diesen erhalten Sie auf Antrag bis zu zwei Wochen 
vor dem Veranstaltungstermin. 
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Sollten die Plakate durch einen externen Dienstleister angebracht werden, geben Sie diesen 
hier an. Ansonsten wird bei Verstößen gegen die Plakatierungsvorschriften der Veranstalter 
zur Beseitigung herangezogen. 
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Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung 

1. Allgemeine Angaben zur Veranstaltung

Bezeichnung des Festes 

Ort der Veranstaltung 
(Adresse bzw. FlSt.Nr.) 

Tag 1 Tag 2 Tag 3 

Beginn Datum 

Uhrzeit 

Ende Datum 

Uhrzeit 

2. Veranstalter

Name 

Adresse 

Telefon 
Mobiltelefon 
Email 

3. Verantwortliche Person

Name 

Adresse 

Telefon 
Mobiltelefon 
Email 

4. Veranstaltungsleiter

Name 

Adresse 

Telefon 
Mobiltelefon 
Email 
Anwesenheitszeit1 

1 Im Schichtbetrieb bitte Anlage 1 ausfüllen 
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5. Angaben zur Veranstaltung

Art der Veranstaltung o Hocketse/ Bewirtschaftung
o Markt / Verkauf
o Sportveranstaltung
o Vereinsfeierlichkeit
o Tag der offenen Tür
o Musikveranstaltung
o Sonstiges:

o Im Gebäude
o Im Freien
o Am Neckarstrand
o Marktplatz

Größe der 
Veranstaltungsfläche in qm 
Lage der 
Veranstaltungsfläche2 
Eigentümer der 
Veranstaltungsfläche 
Nutzungsgenehmigung wurde 
erteilt 

 Ja    Nein

Anzahl der erwarteten, 
gleichzeitig anwesenden 
Personen 

o <100
o 100-500
o 500-1.000
o >1.000       (ggf. Sicherheitskonzept vorlegen)

Zugangskontrollen  Ja    Nein

Sicherheits- / Ordnungsdienst  Ja3    Nein

Sanitätsdienst  Ja4    Nein

Wasserrettung  Ja5    Nein

Aufbau ab 
(Datum / Uhrzeit) 
Abbau bis 
(Datum / Uhrzeit) 

2 Maßstabsgetreuen Plan beifügen 
3 Bitte Anlage 2 ausfüllen 
4 Bitte Anlage 3 ausfüllen 
5 Bitte Anlage 4 ausfüllen. 
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6. Musik

Art der Musik  Livemusik akustisch

 Livemusik mit Verstärkeranlage

Musik von Tonträger

Uhrzeit (von – bis) 

Einsatz von Veranstaltungstechnik  Ja6    Nein

Die einschlägigen Vorschriften bzgl. 

Lärmemmisionen (TA-Lärm u.A.) 

sind bekannt 

 Ja    Nein

7. Fliegende Bauten7

Art der Bauten o Festzelt

o Bühne

o Fahrgeschäft / Karussell

Sonstige Aufbauten 

(Anzahl) 

_____ Pavillons / Zelte 

_____ Verkaufsstände 

_____ Hütten 

_____ Marktschirme 

_____ Biertischgarnituren 

_____ Sonstiges: 

6 Bitte Anlage 5 ausfüllen 
7 Bitte Anlage 6 ausfüllen 
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8. Gasbetriebene Geräte

Art und Anzahl der gasbetriebenen Geräte _____ Grill / Plancha 

_____ Vertikalgrill 

_____ Hähnchengrill 

_____ Fritteuse 

_____ (Pizza-)Backofen 

_____ Sonstiges: 

9. Toiletten

Lage der Toiletten: 

Anzahl Damentoiletten 

Anzahl Herrentoiletten 

Anz. Behindertentoiletten 

Anz. Toilettenwagen8 

Anz. Toilettenhäuschen 

8 HINWEIS! Ab dem Jahr 2024 wird durch die Technischen Dienste der Stadt Remseck am Neckar KEIN 
TOILETTENWAGEN mehr gestellt. Veranstalter haben auf private Dienstleister zurückzugreifen. 



Seite 5 

10.Gestattung9

Bewirtung wird durchgeführt 

von 

 Veranstalter 

 ________________________________________________ 

Eine gaststättenrechtliche 

Erlaubnis liegt vor: 

 Ja  

 Nein, wird hiermit nach § 12 Abs. 1 GastG beantragt 

Angebotene Speisen10 

Ausschankzeiten11 Von 

Bis 

Die Speisen werden  vor Ort frisch zubereitet 

 fertig angeliefert und vor Ort erwärmt 

 fertig angeliefert und unverändert abgegeben 

Verwendetes Geschirr  Einweggeschirr   Mehrweggeschirr 

Angebotene Getränke12 

(§9 Abs.1 Nr.1 iVm Nr.2 JuSchG)

_____________________________________ 
Unterschrift bei Fremdbewirtung 

9 Bei mehr als einem Verköstigungsstand ist pro Stand ein Blatt der Anlage 7 auszufüllen. Weiterhin ist ein Plan 
mit dem Aufbauort der Stände anzufertigen. 
10 Ggf. Speisekarte anfügen 
11 Falls abweichend von den Veranstaltungszeiten in Punkt 1 
12 Ggf. Getränkekarte anfügen 
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11.Verkehrsrechtliche Anordnung13

Art der Fläche O öffentliche Verkehrsraum 
O öffentliche Grünfläche 

Größe der Fläche 

Umfang der Sperrung O teilweise 
O halbseitig 
O vollständig 

Sperrung für O Fußgänger 
O Radfahrer 
O Gesamtverkehr 

Datum der Sperrung Von: 

Bis: 

Verkehrszeichen und 
Absperrungen werden 
aufgestellt von 

O Veranstalter 
O Fachgruppe Technische Dienste14 

12.Besucherparkplätze

Parkplätze sind vorhanden O im öffentlichen Parkraum 
O als ausgewiesene Besucherparkplätze 

Anzahl an Parkplätzen 

13.Plakatierung

Anzahl der Plakate 
(max. 30) 
Plakate werden angebracht 
von 

O Veranstalter 
O Dienstleister: 

13 Bitte einen Plan über die geplante Absperrung / Beschilderung beifügen 
14 Vorherige telefonische Absprache notwendig 
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Ort, Datum Unterschrift Veranstalter 

Ort, Datum Unterschrift verantwortliche Person 

Ort, Datum Unterschrift Veranstaltungsleiter 

 



Einsatzplan  Veranstaltungsleiter Anlage 1 zur Veranstaltung _______________________ am __________________ 
 

Name, Vorname Mobiltelefon Veranstaltungsbereich Datum / Uhrzeit von-bis Unterschrift 

     

     

     

     

     

     

 



Anlage 2 zur Veranstaltung ______________________ am ______________________ 

Name des Sicherheits- / 
Ordnungsdienstes 

Adresse 

Telefon 

E-Mail-Adresse

Verantwortliche Leitung 
für Einsatz 

Telefon mobil 

Anwesenheitszeit 

Unterschrift 

Stellvertretende Leitung

Telefon mobil 

Anwesenheitszeit 

Unterschrift 



Anlage 3 zur Veranstaltung ______________________ am ______________________ 

Name des 
Sanitätsdienstes 

 

Adresse  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Verantwortliche Leitung 
für Einsatz 

 

Telefon mobil  

Anwesenheitszeit  

Unterschrift  

Stellvertretende Leitung  

Telefon mobil  

Anwesenheitszeit  

Unterschrift  

 



Anlage 4 zur Veranstaltung ______________________ am ______________________ 

Name des 
Wasserrettungsdienstes 

 

Adresse  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Verantwortliche Leitung 
für Einsatz 

 

Telefon mobil  

Anwesenheitszeit  

Unterschrift  

Stellvertretende Leitung  

Telefon mobil  

Anwesenheitszeit  

Unterschrift  

 



Anlage 5 zur Veranstaltung ______________________ am ______________________ 
 

Name des Dienstleisters  

Adresse  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Verantwortliche Leitung 
für Einsatz 

 

Telefon mobil  

Anwesenheitszeit  

Unterschrift  

Qualifikation o Ingenieur für Veranstaltungstechnik 
o Meister für Veranstaltungstechnik 
o Inhaber eines Befähigungszeugnisses 
o Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
o Gepr. Sachkundige Aufsichtsperson nach 

DGUV-I 215-322 
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An die 
Stadt Remseck am Neckar 
Baurechtsbehörde 
Marktplatz 1 
71686 Remseck am Neckar 

Telefon 07146 / 2809-2311 
   07146 / 2809-2312 

Fax 07146 / 2809-52311 
   07146 / 2809-52312 

Antragsteller / 
Gebühren-
schuldner 

Name, Vorname, Firma, Verein, Organisation 

Adressnummer Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Telefon, E-Mail, Fax 

Aktenzeichen 
(wird von der Baurechtsbehörde vergeben) 
Name der Veranstaltung und 
Veranstaltungsart 
Veranstaltungszeitraum vom bis 

Steht die Aufstellung des Fliegenden 
Baus in Verbindung mit 

 einer Großveranstaltung? 
 weiteren Festzelten? 
 einer Versammlungsstätte? 
 einer Einfriedigung? 

wenn ja: Gesamtkonzept mind. 3 Monate vor 
Beginn der Veranstaltung vorlegen 

wenn nein: spätestens 3 Wochen vor Veran-
staltungsbeginn die Unterlagen 
vorlegen 

Ohne Vollständigkeit der nachfolg. Angaben ist eine Bearbeitung nicht möglich! 

ANZEIGE 
zur Errichtung eines Fliegenden Baus nach § 69 Abs. 6 LBO 
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Art des Fliegenden Baus  Festzelt (75 qm Grundfläche und größer) 
Länge:        Breite: 

 Fahrgeschäft 
Welche Art?..................................... 

 Sonstiges ……………………………….. 
……………………………….. 

Aufstellort 
Stadtteil, Straße, Hausnr., Flurstücksnr. 
Lageplan ist zwingend beizufügen! 

abnahmebereit spätestens am 
mindestens 1 Tag vor Festbeginn 
s. a. Ziffer 8 der Anlage

verantwortliche Person 

Prüfbuch / Zeltbuch Name und Anschrift des Eigentümers 

Nummer des Prüfbuchs / Zeltbuchs 

Ausstelldatum des Prüfbuchs / Zeltbuchs 

gültig bis 

Vorlage bis spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn und beim Abnahmezeitpunkt 

Anlagen  Lageplan 
 Bauzeichnungen 
 Bestuhlungsplan 
 Gesamtkonzept 

Ich verpflichte mich aufgrund dieser Anzeige die anfallenden Kosten (Gebühren und 
Auslagen) zu übernehmen und habe die Anlage zur „Anzeige Errichtung Fliegender 
Bauten“ (Seiten 3-5) nach § 69 LBO zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
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Anlage zur „Anzeige Errichtung Fliegender Bauten“ nach § 69 LBO 

1. Definition:

Fliegende Bauten sind „bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind an wechselnden Orten 
aufgestellt und zerlegt zu werden“. Zu den fliegenden Bauten zählen Tribünen, Bühnen mit oder 
ohne Überdachungen, Reklametürme, Container, Zelte aller Art, Tragluftbauten, Fahrgeschäfte 
(von der Schiffschaukel bis zum Riesenrad), Belustigungsgeschäfte, Ausspielungs- und 
Verkaufsgeschäfte, Bewirtungsanlagen. Voraussetzung für die Durchführung des 
Anzeigeverfahrens ist jedoch die Vorlage eines zugehörigen Prüfbuches, in dem eine befristete 
Ausführungsgenehmigung enthalten ist. § 69 LBO und FlBauVwV. 

2. Geeigneter Ort:

Die Ortswahl ist Angelegenheit des Betreibers. Bei Unverträglichkeiten zur Umgebung  oder 
Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften kann jedoch die Aufstellung bzw. der Betrieb 
eines fliegenden Baues untersagt werden. Dazu zählen z. B. Lärmemissionen, Stellplatzfragen, 
Abstand zu bestehenden Gebäuden, Naturschutz. Entsprechende Anträge und Abstimmungen 
sind daher frühzeitig notwendig. 

3. Anzeigefreiheit:

Anzeigefrei sind Fliegende Bauten, wenn dies im Prüfbuch extra vermerkt ist oder wenn die 
Erstellung einer Ausführungsgenehmigung nicht erforderlich ist. Das sind: 

• Fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu
werden,

• Fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die für Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit
von höchstens 1 m/s haben,

• Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen Aufbauten,
bis 5 m Höhe, mit einer Grundfläche bis 100 m² und einer Fußbodenhöhe bis 1,5 m.

• Erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit
einer Grundfläche bis 75 m².

• Aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5m oder mit
überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern
ein Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, beträgt,

• Toilettenwagen

Bei Aneinanderreihung oder Anbau von dem Grunde nach anzeigefreien Fliegenden Bauten, ist 
grundsätzlich die Gesamtanlage zu betrachten und ein Prüfbuch erforderlich (in Ausnahmefällen 
können statische und brandschutztechnische Nachweise ausreichend sein). 
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4. Anzeigeverfahren:

Die beabsichtigte Aufstellung genehmigungspflichtiger Fliegender Bauten ist der 
Baurechtsbehörde mindestens drei Wochen vorher unter der Vorlage des Prüfbuches schriftlich 
anzuzeigen, soweit nicht im Antragsformular eine andere Frist festgelegt ist. Verwenden Sie dazu 
bitte unser Anzeigeformular. 

5. Lageplan:

Ein Lageplan ist immer erforderlich (der erforderliche Maßstab 1:500 bzw. 1:1.000 sollte 
je nach der Größe des Fliegenden Baus bzw. der Fliegenden Bauten und des Umfelds 
passend gewählt werden) 
Tragen Sie darin bitte Folgendes ein: 
• Das Vorhaben (Zelt) mit den Abmessungen
• Abstände zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen
• Rettungswegführung
• Verwenden Sie ggf. zusätzliche Pläne im größeren Maßstab (1:200, 1:100)

6. Sonstige Gestattungen:

Für die Veranstaltungen sowie für die Erlaubnisse nach Gaststättengesetz ist ein Antrag zu stellen. 
Gestattungen, z. B. nach Gaststättengesetz oder Naturschutzrecht sind ggf. gesondert bei den 
zuständigen Stellen der Stadtverwaltung zu beantragen.  

7. Materielle Anforderungen nach Baurecht:

Während die statische Berechnung und die Konstruktionspläne des Fliegenden Baues einschließlich 
der erforderlichen Materialzeugnisse und Übereinstimmungserklärungen des Herstellers vollständig 
im Prüfbuch enthalten sein müssen, sind die örtlichen Gegebenheiten bei jeder Aufstellung neu zu 
beachten. Dazu zählen unter anderem: 
• Abstandsflächen nach § 5 LBO gegenüber den Grundstücksgrenzen bzw. gegenüber

benachbarten Gebäuden.
• Erschließung, Rettungswege und Feuerwehrzufahrt
• Baugrundverhältnisse
• Anordnungen von Ballast anstatt Erdnägel (z. B. wegen vorhandenem Pflaster)
• Fliegende Bauten werden in der Regel nicht für den Lastfall Schneelast gerechnet. Bei einer

Aufstellung in der Winterzeit ist durch Beheizung sicher zu stellen, dass kein Schnee auf
dem Dach liegen bleibt.

Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über 
Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme vom 03. August 
2012 sowie die Richtlinie über Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FlBauR) Fassung Juni 2010 sind 
zu beachten. Weiter wird auf die Technischen Regeln (z.B. Flüssiggas) und 
Unfallverhütungsvorschriften etc. hingewiesen. Diese Vorschriften sind eingestellt unter: 
www.mvi.baden-wuerttemberg.de und www.gaa.baden-wuerttemberg.de 

http://www.mvi.baden-wuerttemberg.de/
http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/
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Sollten Teppiche, Planen oder sonstige Dekorationen zusätzlich in, an oder um Fliegende Bauten 
vorgesehen sein, sind für diese Materialien Nachweise der Schwerentflammbarkeit vorzulegen. Bei 
Nichtvorlage dürfen diese Materialien nicht genutzt werden bzw. sind zu entfernen. 

8. Aufbau und Gebrauchsabnahme:

Die Baurechtsbehörde entscheidet 
• ob eine Gebrauchsabnahme grundsätzlich durchgeführt und
• ob ggf. eine Gebrauchsabnahme durch weitere Sachverständige (bspw. TÜV) durchgeführt

wird. Sobald die Entscheidung darüber durch die Baurechtsbehörde getroffen ist, erfolgt eine
Beauftragung durch den Antragsteller. Die hierzu anfallenden Kosten trägt der Antragsteller.

Die Gebrauchsabnahme kann unter Auflagen erfolgen. 

Der Termin zur Gebrauchsabnahme ist im Einvernehmen mit der Baurechtsbehörde frühzeitig zu 
vereinbaren. Der Aufbau muss bis dahin abgeschlossen sein. Bitte beachten Sie, dass eine 
Gebrauchsabnahme nur in der Zeit von Montag bis Freitag (bis 11:00 Uhr) stattfinden kann. 

9. Abbau:

Mit Ablauf der Aufstellungszeit ist gleichzeitig die Verpflichtung zum Abbau des Fliegenden Baues 
verbunden. 

10. Längerfristige Aufstellung:

Bei einer beabsichtigten Aufstellzeit über drei Monate ist eine Baugenehmigung erforderlich. 

11. Kostenschuldner:

Die Gebrauchsabnahme ist kostenpflichtig. Die Gebühren werden nach Aufwand im Einzelfall 
bemessen. Falls keine Kostenübernahme Dritter vorliegt, ist derjenige, der die Anzeige erstattet 
hat, Kostenschuldner im Sinne des Kostengesetzes. 

12. Ordnungswidrigkeiten:

Mit Geldbuße bis zu 100.000 € kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufstellung eines fliegenden Baus nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt oder ohne Abnahme in 
Gebrauch nimmt. 

13. Hinweis:

Die in dieser Anlage aufgeführten baurechtlichen oder sonstige Bestimmungen sind Auszüge. Sie 
geben deshalb die gesetzlichen Grundlagen nicht vollständig wieder. 



Anlage 7 zur Veranstaltung ______________________ am ______________________ 

Standnummer 

Bewirtung wird durchgeführt 

von 

 Veranstalter

 _____________________________________________________ 

Ggf. abweichende Zeiten von 

Nr. 1 

Verantwortliche Person vor Ort 

Eine gaststättenrechtliche 

Erlaubnis liegt vor: 

 Ja (-> Kopie beifügen)

 Nein, wird hiermit nach § 12 Abs. 1 GastG beantragt

Angebotene Speisen: 

(ggf. Speisekarte anfügen) 

Die Speisen werden  vor Ort frisch zubereitet

 fertig angeliefert und vor Ort erwärmt

 fertig angeliefert und unverändert abgegeben

Verwendetes Geschirr  Einweggeschirr   Mehrweggeschirr

Angebotene Getränke: 
(§9 Abs.1 Nr.1 iVm Nr.2 JuSchG) 

___________________________________________ 
Unterschrift bei Fremdbewirtung 
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